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Verordnung zur Festlegung von Pflegepersonalunter-
grenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäusern

Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung
§ 4 Ermittlung des Pflegeaufwands zur Festle-

gung risikoadjustierter Pflegepersonaluntergrenzen

(1) 1Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus ermittelt den Pflegeaufwand in den pflegesen-
sitiven Bereichen in den Krankenhäusern. 2Der Pflegeaufwand wird für jeden pflegesensitiven Bereich
in den Krankenhäusern für jeden Standort eines Krankenhauses gesondert ermittelt. 3Die Ermittlung
erfolgt auf der Grundlage des aktuellen vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus entwickel-
ten Katalogs zur Risikoadjustierung des Pflegeaufwands.

(2) Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus hat den Katalog zur Risikoadjustierung des Pfle-
geaufwands zum Zweck der künftigen Weiterentwicklung und der künftigen Differenzierung der Pfle-
gepersonaluntergrenzen in Schweregradgruppen nach dem jeweiligen Pflegeaufwand jährlich zu ak-
tualisieren.

Fußnoten

(+++ §§ 1 bis 9: zur Nichtanwendung vgl. § 10 +++)

§ 4 PpUGV wird von folgenden Dokumenten zitiert

 Gesetze Bundesrecht

§ 10 PpUGV, gültig ab 25.07.2020 bis 13.11.2020
§ 10 PpUGV, gültig ab 28.03.2020 bis 24.07.2020
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Redaktionelle Hinweise
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